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▶▶ Bundesgerichtshof
Kurze freiheitsstrafen dürfen nur ausnahmsweise verhängt werden

| Das LG hatte den Angeklagten wegen einer Tatserie von kleineren Steuer
hinterziehungen verurteilt und ab einer Betragsschwelle von 2.000 EUR 
 jeweils kurze Freiheitsstrafen von drei Monaten, darunter Geldstrafen, ange
setzt. Die kurzen Freiheitsstrafen hielten nach Ansicht des BGH (23.11.17, 
1 StR 150/17, AbrufNr. 198830) rechtlicher Nachprüfung nicht stand. |

Der BGH hat zwar keine Bedenken, dass das LG angesichts der gleich
gelagerten Begehungsformen eine Kategorisierung nach der Schadenshöhe 
vorgenommen hatte. Nach § 47 Abs. 1 StGB dürfen Freiheitsstrafen unter 
sechs Monaten jedoch nur ausnahmsweise verhängt werden, wenn  besondere 
Umstände eine Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter erforderlich 
 erscheinen lassen.

Zwar können kurze Freiheitsstrafen auch bei einer Vielzahl von einfachen 
Fällen möglich sein, insbesondere wenn der addierte Gesamtschaden hoch 
ist bzw. die Tatserie einzelne gewichtigere Fälle beinhaltet, bei denen min
destens sechsmonatige Freiheitsstrafen angemessen sind. Eine solche Fall
konstellation lag jedoch nicht vor, da in keinem Fall Einzelfreiheitsstrafen von 
sechs Monaten (oder mehr) ausgeurteilt worden waren. Das Instanzgericht 
hätte deshalb ausführlich darlegen müssen, weshalb bei dem nicht vorbe
straften Angeklagten gerade die Überschreitung der Schwelle von 2.000 EUR 
ein Umstand war, der für die betroffenen Einzelfälle die Verhängung kurzer 
Freiheitsstrafen zur Einwirkung auf den Täter unerlässlich werden ließ. (DR)
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▶▶ Finanzgericht Hamburg
Schätzungsbefugnis bei ungeklärten einlagen und fehlenden 
rechnungsnummern

| Bei ungeklärten Bareinzahlungen auf betriebliche Konten ist der Steuer
pflichtige wegen der von ihm selbst hergestellten Verbindung zwischen 
 Privat und Betriebsvermögen bei der Prüfung, ob Einlagen gegeben sind, 
nach § 90 Abs. 1 S. 1 AO verstärkt zur Mitwirkung verpflichtet. Hierauf ver
weist das FG Hamburg in einer Entscheidung vom 28.8.17 (2 K 184/15, Abruf
Nr. 197394). Verletzt der Steuerpflichtige diese Mitwirkungspflicht, kann das 
FG von weiterer Sachaufklärung absehen und den Sachverhalt dahingehend 
würdigen, dass unaufgeklärte Kapitalzuführungen auf nicht versteuerten 
Einnahmen beruhen. |

Die zu einer Schätzung gemäß § 162 Abs. 2 S. 2 AO führenden tatsächlichen 
Anhaltspunkte für die Unvollständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemach
ten Angaben bzw. für die sachliche Richtigkeit der Aufzeichnungen können 
sich für das FG Hamburg auch aus Lücken bei der fortlaufenden Numme
rierung der Rechnungen gemäß § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG ergeben. Lücken in 
der Rechnungsnummernabfolge können eine Schätzung nötig erschei nen 
lassen, wenn die vollständige Erfassung der Einnahmen nicht mehr als 
gewähr leistet anzusehen ist. (CW)
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